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I Beschlüsse der Sondersitzung des Hauptausschusses der Gemeinde Hoppegarten vom 

23.05.2019 

-öffentlicher Teil- 

 
DS 443/2019/14-19 

Der Hauptausschuss der Gemeinde Hoppegarten bestätigt den Vorschlag des Bürgermeisters zur Vergabe der Leistung 

Straßenreinigung 2019/2020 für 

Los 1 an die Firma Universal GmbH für die Fahrbahnreinigung der OT Dahlwitz-Hoppegarten und Münchehofe 

Los 2 an die Firma Universal GmbH für Fahrbahnreinigung Hönow  

Los 3 an die Firma Winterdienst für die Parktaschenreinigung. 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

6 x ja, 0 x nein, 3 x enth. 

 

DS 445/2019/14-19 

Der Hauptausschuss beschließt die Vergabe zur Errichtung eines Erweiterungsbaus für die Peter Joseph Lenné Oberschule an 

den Bieter DM Bau GmbH. 

 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

9 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 
 
DS 446/2019/14-19 

Der Hauptausschuss der Gemeinde Hoppegarten bestätigt den Vorschlag des Bürgermeisters zur Vergabe der Errichtung einer 
Brücke in der Tübinger Straße an die Fa. STRABAG AG. 
 
Ergebnis: einstimmig angenommen 

9 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 
 

 

II Beschlüsse des Hauptausschusses der Gemeinde Hoppegarten vom 19.08.2019 

-öffentlicher Teil- 

 
AN 004/2019/19-24 

Die Verwaltung wird beauftragt, bis Ende 2019 die Gemeindevertretung über Aufwand, Zeit, Kosten und Nutzen der Ausfertigung 

eines qualifizierten Mietspiegels in Zusammenarbeit mit Neuenhagen für die Gemeinde Hoppegarten zu informieren. 

 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

8 x ja, 0 x nein, 1 x enth. 
 
DS 016/2019/19-24 

Der Hauptausschuss der Gemeinde Hoppegarten bestätigt den Vorschlag des Bürgermeisters zur Vergabe der Leistung 
Laubentsorgung 2019/2020 an die Firma ADS Construction UG. 
 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

9 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beginn des amtlichen Teils 
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III Beschlüsse der Gemeindevertretung Hoppegarten vom 26.08.2019 
-öffentlicher Teil- 

 
AN 003/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beruft nachfolgende sachkundige Einwohner für die Fachausschussbesetzung: 

Bauausschuss: Frau Winnie Preil, wohnhaft in 15366 Hoppegarten 

Ausschuss für Jugend, Bildung, Kultur und Sport: Frau Brigitte Lehmann, wohnhaft in 15366 Hoppegarten 

Ausschuss für Ortsentwicklung, Umwelt und Infrastruktur: Herr Thomas Starke, wohnhaft in 15366 Hoppegarten 

Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Wirtschaft: Frau Petra von Wensierski, wohnhaft in 15366 Hoppegarten 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

28 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 
 
AN 005/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beruft gemäß § 43 Abs. 4 BbgKVerf auf Vorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE 
GRÜNEN die nachfolgend aufgeführten Personen mit Wirkung zum 01.09.2019 als sachkundige Einwohner: 
 
Für den Bauausschuss: Herrn Klaus Reinhardt, wohnhaft in 15366 Hoppegarten. 

 
Für den Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Wirtschaft: Herrn Jürgen Imhof, wohnhaft in 15366 Hoppegarten. 

 
Für den Ausschuss für Ortsentwicklung, Umwelt und Infrastruktur: Herrn Jürgen Imhof, wohnhaft in 15366 Hoppegarten. 

 
Ergebnis: einstimmig angenommen 

28 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 
 
AN 006/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beruft nachfolgende sachkundige Einwohner in die Fachausschüsse.  
 
Für den Bauausschuss: Herrn Detlef Herrmann, wohnhaft in 15366 Hoppegarten. 

 
Für den Ausschuss für Jugend, Bildung, Kultur- und Sport: Frau Annelie Reinbothe, wohnhaft in 15366 Hoppegarten. 

 
Für den Ausschuss für Ortsentwicklung, Umwelt und Infrastruktur: Herrn Robert Heinecke, wohnhaft in 15366 Hoppegarten. 

 
Für den Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Wirtschaft: Herrn Eckhard Naujoks, wohnhaft in 15366 Hoppegarten. 

 
Ergebnis: einstimmig angenommen 

28 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 
 
AN 007/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beruft gemäß § 43 Abs. 4 BbgKVerf auf Vorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE 
GRÜNEN die nachfolgend aufgeführte Person mit Wirkung zum 01.09.2019 zur sachkundigen Einwohnerin für den Ausschuss 
Jugend, Bildung, Kultur und Sport: Frau Monique Jeske, wohnhaft in 15366 Hoppegarten. 
 
Ergebnis: einstimmig angenommen 

28 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 
 
DS 009-1/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten stellt die Reihung der Zugriffe auf die Ausschussvorsitze nach dem Höchstzahlverfahren 
d’Hondt fest. Die Zugriffsrechte ergeben sich in nachfolgender Reihenfolge: 
 
Nr. 1:  Fraktion  DIE LINKE / FW 
Nr. 2:  Fraktion  CDU / FDP 
Nr. 3:  Fraktion  B90 / DIE GRÜNEN 
Nr. 4:  Fraktion  AfD-Fraktion 
 
Ergebnis: einstimmig angenommen 

28 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 
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DS 010/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt für die Kommunalwahlperiode 2019 bis 2024 die Trägervertreter für die 
Kitaausschüsse und Schulkonferenzen: 
 

Kita Birkenstein:    Katja Helmig 
 

Kita Traumzauberland:                             Bianka Schmäke 
 

Kita Villa Kunterbunt:                               Stefan Radach 
 

Kita Kinderkiste:                                       Sandra Bleckert 
 

Kita Schatztruhe:                                      Dr. Frank Galeski 
 

Kita Bernd Döberitz:                                 Manuela Münch 
 

Kita Gänseblümchen:                               Christian Klahr 
 

Kita Rappel-Zappel:                                  Helga Hummel 
 

Hort Schatztruhe:                                      Bianka Schmäke 
 

Gebrüder-Grimm-Grundschule:              Thomas Scherler 
 

Peter Joseph Lenné Oberschule             
mit Grundschulteil:    Stefan Radach 
 
Ergebnis: einstimmig angenommen 

28 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 
 
DS 011/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten ernennt Frau Trumpold für die Dauer der laufenden Kommunalwahlperiode 2019-2024 zur 
Behindertenbeauftragten der Gemeinde Hoppegarten. 
 
Ergebnis: einstimmig angenommen 

28 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 
 
DS 012/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Erste Satzung zur Änderung der Kostenbeitragssatzung der Gemeinde 
Hoppegarten für die Inanspruchnahme von Kinderbetreuungsleistungen (Kostenbeitragssatzung). 
 
Ergebnis: einstimmig angenommen 

28 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 
 
DS 014/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt: 
 

Der am 05. Juli 2019 eingegangene Wahleinspruch des Herrn Volkmar Seidel bezüglich der Beschlüsse des Wahlausschusses 
vom 27.06.2019 wird zurückgewiesen. Die Feststellungsbeschlüsse des Wahlausschusses der Gemeinde Hoppegarten vom 27. 
Juni 2019 (Ziffern 1, 2 und 4) werden bestätigt. 
 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Frankfurt/Oder, 
Logenstraße 13 in 15230 Frankfurt/Oder, schriftlich, in elektronischer Form oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. 
Falls die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben wird, sollen der Klage nebst Anlagen so viele Abschriften beigefügt 
werden, dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. 
Falls die Klage in elektronischer Form erhoben wird, sind die elektronischen Dokumente mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur im Sinne des Signaturgesetzes zu versehen. Sie ist bei der elektronischen Poststelle des Verwaltungsgerichts 
Frankfurt/Oder über die auf der Internetseite www.erv.brandenburg.de bezeichneten Kommunikationswege einzureichen. Die 
rechtlichen Grundlagen hierfür sowie die weiteren technischen Anforderungen sind unter der vorgenannten Internetseite abrufbar. 
 

Es wird namentlich abgestimmt: 
Herr Arndt ja, Herr Birnbaum ja, Frau Bleckert ja, Frau Brestel ja, Herr Bündig ja, Herr Dachroth n.anw., Herr Eißrig enth., Herr 
Dr. Galeski ja, Herr Hannemann enth., Frau Helmig ja, Frau Hummel ja, Herr Juschka ja, Frau Katzer enth., Herr Klahr ja, Herr 
Klemm ja, Frau Knihs ja, Herr Knobbe ja, Frau Kollecker nein, Herr Landherr ja, Frau Machel ja,  
Herr Molks nein, Frau Münch ja, Herr Radach enth., Frau Schaefer nein, Herr Scherler ja, Frau Schmäke enth., Herr Toleikis ja, 
Herr Vorwerk ja, Herr Wolsdorf ja. 
 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 

20 x ja, 3 x nein, 5 x enth. 
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DS 015/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Richtlinie zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde 
Hoppegarten (Beteiligungsrichtlinie). 
 
Ergebnis: einstimmig angenommen 

28 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 
 
DS 022/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Vergabe der Mittagsverpflegung ab dem 01.01.2020 für  
 
die Kita Birkenstein an den Bieter 7 aus Los 1 
die Kita Traumzauberland an den Bieter 8 aus Los 2 
die Kita Kinderkiste an den Bieter 8 aus Los 3 und 
für die Kita Villa Kunterbunt an den Bieter 5 aus Los 4. 
 
Ergebnis: einstimmig angenommen 

26 x ja, 0 x nein, 2 x enth. 
 
DS 023/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt eine Zuwendung an den Verband Wohneigentum, Landesverband Brandenburg 
e.V. in Höhe von 9.000,00 € für die Sanierung des Daches des Siedlerhauses Birkenstein, Straße des Friedens 21a in 15366 
Hoppegarten. Die Zuwendung wird abweichend vom Punkt 3.3 der Richtlinie zur Förderung von Vereinen in den Bereichen 
Jugend, Soziales, Kultur und Sport der Gemeinde Hoppegarten vom 30.09.2015 als bilanzfähige Investitionsmaßnahme gefördert. 
Die Zuwendung steht unter dem Vorbehalt, dass drei Angebote bei der Verwaltung eingereicht werden; alternativ hat der 
Fachbereich I vor Freigabe der Mittel die Angemessenheit des zur Beauftragung vorgesehenen Angebots zu bestätigen. 
 
Abstimmung: 

Bei einigen Nein-Stimmen und einigen Enthaltungen ist die Vorlage mehrheitlich angenommen. 
 
DS 407/2019/14-19 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten stellt gemäß § 79 Abs. 1 BbgKVerf fest, dass das Grundstück in der Gemarkung Hönow, 
Flur 1, Flurstück 143 (1.167 m²) für die Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht notwendig ist. 
Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt den Verkauf des Grundstückes an die Antragsteller. Die Kosten des Vertrages 
und seiner Durchführung, einschließlich der Kosten des Verkehrswertgutachtens tragen die Käufer. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Vertragsverhandlungen zu führen und den Kaufvertrag abzuschließen. 
Die Gemeindevertretung erteilt eine Belastungsvollmacht zur Bestellung von Grundpfandrechten vor Eigentumsumschreibung 
maximal in Höhe des Kaufpreises. Das Wohnrecht der Mieterin ist zu sichern. 
 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 

19 x ja, 5 x nein, 4 x enth. 
 
DS 440/2019/14-19 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt, einen Neubau der Brücke Schlehenweg ersatzlos zu streichen und die Brücke 
Kleeweg als begrünten Damm mit Durchlass herzustellen. 
 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 

24 x ja, 2 x nein, 2 x enth. 
 
DS 448/2019/14-19 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten stimmt dem Vergleichsvorschlag zu und beschließt den Erlass von Forderungen aus dem 
Steuerschuldverhältnis in Höhe von 7.007,50 €. 
 
Abstimmungsergebnis: 

7 x ja, überwiegende Anzahl Ablehnungen, wenige Enthaltungen. 
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IV Beschlüsse der außerordentlichen Sitzung der Gemeindevertretung Hoppegarten  

vom 05.09.2019 

-öffentlicher Teil- 
 
AN 008/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung beauftragt die Verwaltung, in das Bieterverfahren der Deutschen Grundstücksauktionen AG für das zum 

Verkauf ausgeschriebene Grundstück: Objektnummer D19-03-065 an der Dahlwitzer Landstraße einzusteigen. Der Bürgermeister 

und der Vorsitzende der Gemeindevertretung werden beauftragt und ermächtigt, eine Ersteigerung der Fläche bis zu einer Höhe 

von ca. …. % (nichtöffentlich) des derzeitig der Drucksache entnehmbaren Verkehrswertes einzuleiten. Vorbehaltlich der 

Zustimmung der bzw. Bedenkenfreistellung seitens der Kommunalaufsicht des Landkreises.  

Ergebnis: mehrheitlich angenommen 

22 x ja, 3 x nein, 1 x enth. 
 
DS 017/2019/19-24 

Die Gemeinde Hoppegarten beschließt die Aufstellung der 7. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Hoppegarten 
– Darstellung der Teilfläche des Sondergebiets für Ver- und Entsorgungsanlagen als Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO. 
 
Ergebnis: mehrheitlich abgelehnt 

8 x ja, 16 x nein, 2 x enth. 
 
DS 018/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die erneute Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans „Rennbahnallee 83“ 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB. Die Behörden und Träger öffentlicher Belange werden gem. § 4 Abs. 2 BauGB erneut beteiligt. 
 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 

23 x ja, 2 x nein, 1 x enth. 
 
DS 024/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beauftragt den Bürgermeister, im Haushaltsentwurf 2020 und fortfolgende Jahre 
Haushaltsmittel einzustellen für anwaltliche Beratung und Vertretung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Gemeindeverwaltung, die im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Gemeinde Drohungen und Beleidigungen durch Dritte ausgesetzt 
sind. Bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung sind Regelungen aufzustellen, wie diese Mittel unter Einhaltung 
haushaltsrechtlicher und datenschutzrechtlicher Bestimmungen genutzt werden können. 
 
Ergebnis: einstimmig angenommen 

25 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 
 
DS 415/2019/14-19 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt den Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Containerdienst Münchehofe / Dahlwitzer Landstraße“ (Anlage 01). 
 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 

13 x ja, 5 x nein, 7 x enth. 
 
DS 418/2019/14-19 

1. Abwägung 
Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Abwägung der im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 

2 BauGB (Anlage 01) und der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB (Anlage 02) eingegangenen Stellungnahmen 

für die 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Hoppegarten gemäß den beigefügten Abwägungsprotokollen.  

2. Feststellungsbeschluss 
Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die 5. Änderung des Flächennutzungsplans (Stand Februar 2019, Anlage 03) 

der Gemeinde Hoppegarten in der Fassung vom Februar 2019. Die zugehörige Begründung (Stand Februar 2019, Anlage 04) 

wird gebilligt. 

Die Verwaltung wird beauftragt, die 5. Änderung des Flächennutzungsplans einschließlich Begründung und Umweltbericht der 
höheren Verwaltungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. 
 
Ergebnis: mehrheitlich angenommen 

13 x ja, 5 x nein, 7 x enth. 
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DS 419/2019/14-19 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt: 

1. die während der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange entsprechend §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 
BauGB vorgebrachten Einwendungen und Anregungen zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Containerdienst 
Münchehofe / Dahlwitzer Landstraße“ gemäß den beigefügten Unterlagen (Anlage 01 & 02) abzuwägen. Die Verwaltung wird 
beauftragt, die Bürger und Träger öffentlicher Belange, die Bedenken und Anregungen erhoben haben, vom Ergebnis in Kenntnis 
zu setzen. 
 

2. gemäß § 10 Abs. 1 BauGB den vorhabenbezogenen Bebauungsplan “Containerdienst Münchehofe / Dahlwitzer Landstraße” 

bestehend aus der Planzeichnung (Teil A, Anlage 03) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) als Satzung. Die Begründung 

(Anlage 04) wird gebilligt. 

 

Ergebnis: mehrheitlich angenommen 

13 x ja, 5 x nein, 7 x enth. 
 

V Beschluss der außerordentlichen Sitzung der Gemeindevertretung Hoppegarten  

vom 05.09.2019 

-nichtöffentlicher Teil- 

 
DS 026/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt, Herrn Knobbe die Genehmigung zur Zeugenaussage im Verfahren zur 

Tagebuchnummer ST/0183435/2019 zu erteilen. 

 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

24 x ja, 0 x nein, 2 x enth. 
 

 

 

VI Öffentliche Bekanntmachungen 

 

Richtlinie zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde Hoppegarten 

(Beteiligungsrichtlinie) 

 
1.  Allgemeine Grundsätze 
 

Diese Richtlinie regelt die Verfahrensweise und die Einzelheiten der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gemäß dem § 9 

Abs. 4 der Hauptsatzung der Gemeinde Hoppegarten vom 07.05.2019, der Satzung über die Einzelheiten der förmlichen 

Einwohnerbeteiligung der Gemeinde Hoppegarten (Einwohnerbeteiligungssatzung) vom 07.05.2019 und § 18 a der 

brandenburgischen Kommunalverfassung vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, Nr. 19, S. 286), zuletzt geändert durch das Erste 

Gesetz zur Änderung der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg – Ausbau der Beteiligungsmöglichkeiten vom 29. Juni 

2018 (GVBl. I Nr. 15) - alle in der jeweils geltenden Fassung.  

2. Beteiligungsformen 
 

a) Planungen, Vorhaben und Projekte 
 
Kinder und Jugendliche werden an aktuellen Planungen, Vorhaben und Projekten (Maßnahmen) im Gemeindegebiet, die ihre 
Interessen und Angelegenheiten berühren, beteiligt.  
 
Die Beteiligung umfasst dabei die folgenden Formen: 

- Information durch die Homepage der Gemeinde Hoppegarten, die Gemeindezeitschrift Pro und Aushänge, 
- Mitsprache und Meinungsäußerung (Befragungen), 
- Mitbestimmung und 
- Selbstbestimmung. 

 
Die Beteiligungsform wird anlassbezogen festgelegt. 
 
b) Kinder- und Jugendforen 
 
Kinder und Jugendliche werden durch eine temporäre Mitarbeit in Kinder- und Jugendforen beteiligt. Die Kinder- und Jugendforen 
haben die Aufgabe, Ideen und Impulse für Veränderungsprozesse anzuregen. Es finden keine Wahlen von Mitgliedern statt. Die 
Foren sind für alle Kinder und Jugendlichen aus der Gemeinde Hoppegarten offen.  
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c) Sprechstunden/Beratung 
 
Kinder und Jugendliche haben die Möglichkeit, ihre Anliegen nach § 3 Einwohnerbeteiligungssatzung und bei den 
Ortssprechstunden des Bürgermeisters vorzubringen. Darüber hinaus stehen Beratungsangebote in Kinder- und 
Jugendeinrichtungen der Gemeinde Hoppegarten zur Verfügung. 

 
d) Anlassbezogene Partizipationsprojekte 
 
Kinder und Jugendliche können in ihrem Lebensumfeld eigene Ideen, Wünsche und Themen einbringen. Bei der Planung und 
Umsetzung von Maßnahmen, ist mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam zu vereinbaren, wie das weitere Verfahren 
aussehen kann.  
 
e) Konzeptionelle Verankerung von Beteiligung in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche 
 
Die Gemeinde Hoppegarten bietet Kindern und Jugendlichen altersentsprechende Möglichkeiten der Mitwirkung am Betrieb und 
der Gestaltung öffentlicher Einrichtungen der Gemeinde, soweit diese von ihnen genutzt werden.  
 
e) Kinder- und Jugendbeirat 
 
Die Gemeinde Hoppegarten bietet zur politischen Vertretung von jungen Menschen die Möglichkeit, einen Beirat gemäß § 13 der 
Hauptsatzung in der Gemeinde Hoppegarten einzurichten.  
 
 
Der Beirat soll insbesondere angehört werden: 

- zur Errichtung, Gestaltung und Aufhebung von Spiel-, Bolz- und ähnlichen Plätzen, 
- zur Errichtung, Gestaltung und Aufhebung von Schulen, Kitas und Jugendräumen,  
- zu Angeboten der Jugendsozialarbeit und 
- zur Verwendung von finanziellen Mitteln aus dem Jugendfond der Gemeinde. 

Der Beirat kann Vorschläge machen und Anregungen geben. Die Auswahl der Themen erfolgt eigenständig und 
eigenverantwortlich durch den Beirat. Der Kinder- und Jugendbeirat tritt bei Bedarf zusammen, er soll mindestens zweimal jährlich 
tagen.  
 
Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung, die dem Bürgermeister und dem Ausschuss für Jugend, Bildung, Kultur und Sport 
zur Kenntnisnahme vorgelegt wird. 
 
3. Dokumentation 
 

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wird angemessen dokumentiert. Dazu ist der in der Anlage 1 beigefügte Bogen zu 
verwenden, zusätzlich können Veröffentlichungen in Bild und Schrift angehängt werden.   
 
4. Inkrafttreten 
 

Die Richtlinie zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde Hoppegarten tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
Hoppegarten, den 27.08.2019  
  
gez. Karsten Knobbe  
Bürgermeister 
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Anlage 1 Beteiligungsrichtlinie - Dokumentation 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde Hoppegarten  
 
Planung 

Titel des Vorhabens/Projektes: 
 
Thema/Inhalt ggf. Ziel: 
 
Geplante Dauer: 

 
 
 

Welche Zielgruppe wird berührt 
und/oder beteiligt? 

⎕Kinder 0 bis 6 Jahre  
 
⎕Kinder Klassenstufe 1-3  
 
⎕Kinder Klassenstufe 4-6  
 
⎕Kinder/Jugendliche Klassenstufe 7-9  
 

⎕junge Menschen ab Klassenstufe 10  
 
⎕junge Menschen in Ausbildung/Berufstätigkeit  
 
⎕Andere  

 

Geplante Beteiligungsform: ⎕Offene Form (z.B. Forum oder Konferenz, Sprechstunde) 
 
⎕Projekt- und Prozessbezogene Form 
    (z.B. Zukunftswerkstätten, Befragungen, Workshops) 
 

⎕Repräsentative Form (Beirat) 
 
⎕Stellvertretende Formen (z.B. Schülersprecher) 
 
⎕Keine Beteiligung 

 

Geplante Qualität der Beteiligung:  ⎕Information  
 
⎕Mitwirkung  
 
⎕Mitbestimmung  
 

⎕Selbstbestimmung  
 
⎕Selbstverwaltung  
 
⎕ Keine Beteiligung 

 

Vorhaben/Projekt wurde beraten mit:  

Sonstiges: 
 

 
 

 
Auswertung 

Tatsächliche Dauer:  
 

Welche Zielgruppe war berührt 
und/oder beteiligt?  

 

⎕Kinder 0 bis 6 Jahre  
 
⎕Kinder Klassenstufe 1-3  
 

⎕Kinder Klassenstufe 4-6  
 
⎕Kinder/Jugendliche Klassenstufe 7-9  
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⎕junge Menschen ab Klassenstufe 10  
 
⎕junge Menschen in Ausbildung/Berufstätigkeit  
 
⎕Andere ……………………………………………  
Anzahl ………………….davon w ………m………..  

 
 

Welche Beteiligungsform wurde 
angewandt? 

 

⎕Offene Form (z.B. Forum oder Konferenz, Sprechstunde) 
 
⎕Projekt- und Prozessbezogene Form 
    (z.B. Zukunftswerkstätten, Befragungen, Workshops) 
 
⎕Repräsentative Form (Beirat) 
 
⎕Stellvertretende Formen (z.B. Schülersprecher) 
 

⎕Keine Beteiligung 
 

Qualität der Beteiligung:   ⎕Information  
 
  ⎕Mitwirkung  
 
  ⎕Mitbestimmung 
   
  ⎕Selbstbestimmung  
 
  ⎕Selbstverwaltung   
 

  ⎕ Keine Beteiligung 

ggf. Ergebnisse/ Bemerkungen:  
 

 
 
 
 
 
 

Erste Satzung zur Änderung der Kostenbeitragssatzung der Gemeinde Hoppegarten für die 
Inanspruchnahme von Kinderbetreuungsleistungen (Kostenbeitragssatzung) vom 27.08.2019  

 
 
Auf der Grundlage der §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. 
Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286) und der §§ 1, 2 und 4 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg 
(KAG) vom 31. März 2004 (GVBl. I/04, [Nr. 08], S. 174) i.V.m. dem § 90 des Achten Buches des Sozialgesetzbuches – Kinder- 
und Jugendhilfe –vom 11. September 2012 (BGBl. I. S. 2022) und der §§ 17 und 17a des Zweiten Gesetzes zur Ausführung des 
Achten Buches des Sozialgesetzbuches – Kinder – und Jugendhilfe – Kindertagesstättengesetz (KitaG) vom 27. Juni 2004 (GVBl. 
I/04, [Nr. 16]. S. 384) - alle in der jeweils geltenden Fassung sowie der Kita-Beitragsbefreiungsverordnung (KitaBBV) - hat die 
Gemeindevertretung Hoppegarten in ihrer Sitzung am 26.08.2019 die erste Satzung zur Änderung der Kostenbeitragssatzung 
der Gemeinde Hoppegarten für die Inanspruchnahme von Kinderbetreuungsleistungen (Kostenbeitragssatzung) beschlossen. 
 

Artikel 1 
Änderung der Kostenbeitragssatzung der Gemeinde Hoppegarten für die Inanspruchnahme von 

Kinderbetreuungsleistungen 

 
Die Kostenbeitragssatzung der Gemeinde Hoppegarten für die Inanspruchnahme von Kinder-betreuungsleistungen 
(Kostenbeitragssatzung) vom 21.03.2019 (DRUCKSACHE 387/2018/14-19), veröffentlicht im „Amtsblatt für die Gemeinde 
Hoppegarten mit den Ortsteilen Dahlwitz- Hoppegarten, Hönow und Münchehofe“, Ausgabe 04/2019 (28.03.2019), wird wie folgt 
geändert:  

http://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_I_19_2007.pdf
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1.) Die Satzung wird wie folgt geändert: 

§ 1 Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst: 
 
(3) Im Rahmen der Elternbeitragsbefreiung nach § 17 und/oder § 17a KitaG i.V.m. der KitaBBV für die Inanspruchnahme von 
Angeboten der Kindertagesbetreuung in Kindertagesstätten erfolgt keine Erhebung von Kostenbeiträgen. 
 
§ 8 Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst:  
 
(3) Lebt das Kind in einem echten Wechselmodell, so sind beide Elternteile unabhängig voneinander je nach der eigenen 
familiären Situation und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen.  
 
§ 10 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst: 
 
(4) Abweichend von Abs. 1 gehören nicht zum Einkommen: 

- Kindergeld, 
- Baukindergeld des Bundes, 
- Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagegesetz, 
- Unterhalt für Geschwisterkinder, 
- Zuschuss des Arbeitsgebers zu den Kinderbetreuungskosten der unterhaltsberechtigten Kinder in einer Kita 

(Kindergartenzuschuss), 
- Bafög-Leistungen sowie Bildungskredite und 
- Sitzungsgelder für Abgeordnete und Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten. 

 
§ 10 Abs. 10 wird wie folgt neu gefasst: 
 
(10) Zur Feststellung der Unzumutbarkeit der Erhebung von Elternbeiträgen bei Personensorgeberechtigten nach § 17 Abs. 1a 
KitaG i.V.m. § 90 SGB VIII erfolgt die Feststellung des maßgeblichen Einkommens nach der KitaBBV i.V.m. den §§ 82, 83 und 
84 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII). 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 

Die erste Satzung zur Änderung der Kostenbeitragssatzung der Gemeinde Hoppegarten für die Inanspruchnahme von 
Kinderbetreuungsleistungen (Kostenbeitragssatzung) vom 27.08.2019 tritt am 01.08.2019 in Kraft.  
 
Hoppegarten, 27.08.2019               
 
 
 
gez. Karsten Knobbe 
Bürgermeister 
 
 

Neufassung der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen der Gemeinde Hoppegarten 

vom 30.07.19 (Straßenreinigungssatzung) 

 

Aufgrund des Artikels 2 der 4. Änderungsatzung der Straßenreinigungssatzung vom 22.02.2017 bekannt gemacht im „Amtsblatt 
der Gemeinde Hoppegarten mit den Ortsteilen Dahlwitz- Hoppegarten, Hönow und Münchehofe“, 15. Jahrgang, Ausgabe 2/2017, 
wird nachstehend der Wortlaut der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Hoppegarten in der seit dem 23.02.2017 geltenden 
Fassung bekannt gemacht. Die Neufassung berücksichtigt: 
 
1. Die am 01.04.2011 in Kraft getretene Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Hoppegarten vom 27.09.2010, beschlossen 
durch die Gemeindevertretung in der Sitzung am 13.09.2010, bekannt gemacht im „Amtsblatt für die Gemeinde Hoppegarten mit 
den Ortsteilen Dahlwitz- Hoppegarten, Hönow und Münchehofe“ Nr. 1/2011, 
2. Die Erste Satzung zur Änderung der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Hoppegarten vom 16.12.2011, beschlossen 
durch die Gemeindevertretung in der Sitzung am 05.12.2011, bekannt gemacht im „Amtsblatt für die Gemeinde Hoppegarten mit 
den Ortsteilen Dahlwitz- Hoppegarten, Hönow und Münchehofe“ Nr. 10/2011, 
3. Die zweite Satzung zur Änderung der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Hoppegarten vom 15.10.2013, beschlossen 
durch die Gemeindevertretung in der Sitzung am 14.10.2013, bekannt gemacht im „Amtsblatt für die Gemeinde Hoppegarten mit 
den Ortsteilen Dahlwitz- Hoppegarten, Hönow und Münchehofe“ Nr. 09/2013, 
4. Die Dritte Satzung zur Änderung der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Hoppegarten vom 02.12.2015, beschlossen 
durch die Gemeindevertretung in der Sitzung am 30.11.2015, bekannt gemacht im „Amtsblatt für die Gemeinde Hoppegarten mit 
den Ortsteilen Dahlwitz- Hoppegarten, Hönow und Münchehofe“ Nr. 09/2015, 
5. die am 01.03.2017 in Kraft getretene eingangs genannte Satzung. 
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§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Satzung gilt für alle dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze im Sinne des Straßengesetzes des 
Landes Brandenburg bzw. des Bundesfernstraßengesetzes innerhalb der Ortsteile Dahlwitz-Hoppegarten, Münchehofe und 
Hönow in geschlossener Ortslage der Gemeinde Hoppegarten, bei Landes- und Kreisstraßen jedoch nur für den Bereich der 
Ortsdurchfahrten. 
 

§ 2 
Gegenstand 

(1) Alle in geschlossener Ortslage gelegenen öffentlichen Straßen sind zu reinigen. Die Reinigung umfasst die: 
- allgemeine Reinigung, 
- Winterwartung.  
 
(2) Die Pflicht zur Reinigung umfasst die Reinigung der Fahrbahnen und der Geh- und Radwege einschließlich der jeweils 
dazugehörenden Trennstreifen zwischen Fahrbahn, Radweg, Gehweg oder Grundstücksgrenze. Trennstreifen sind Nebenflächen 
zwischen Fahrbahn und Gehweg sowie Gehweg und Grundstücksgrenze, insbesondere Straßenbegleitgrün (Rasenflächen oder 
anderer Pflanzenwuchs,Entwässerungsmulden) sowie unbefestigte oder befestigte Flächen. 
 
(3) Die Pflicht zur Reinigung der Fahrbahn erstreckt sich auch auf Parkbuchten, Bushaltestellenbuchten, Parkplätze, Parkstreifen 
und Mischverkehrsflächen einschließlich der dazugehörigen Trennstreifen zwischen Fahrbahn und Gehweg. Gehwege sind 
Straßenteile, die von der Fahrbahn deutlich abgegrenzt und äußerlich erkennbar für den Fußgängerverkehr bestimmt sind. Die 
Pflicht zur Reinigung der Gehwege erstreckt sich auch auf Radwege, die mit einem Gehweg auf einer einheitlichen Verkehrsfläche 
nach § 41 Abs. 2 StVO eingerichtet sind sowie Trennstreifen zwischen Gehweg und Grundstücksgrenze.  
  

(4) Zur Reinigung gehört auch der Winterdienst. Dieser umfasst die Verpflichtung, Fahrbahnen, Geh- und Radwege sowie 
Überwege für Fußgänger vom Schnee zu räumen und bei Glätte abzustumpfen. 
 
(5) Die Reinigungspflicht umfasst auch das Beseitigen des Straßenbaumlaubes, sofern vorhanden. 
 

§ 3 
Übertragung der Reinigungspflicht 

(1) Die Reinigung der öffentlichen Straßen betreibt die Gemeinde als öffentliche Einrichtung, soweit sie nicht gemäß § 3 auf den 
Grundstückseigentümer übertragen ist. Die Reinigung der im Straßenverzeichnis (Anlage1) aufgeführten öffentlichen Straßen 
wird in dem in § 4 festgelegten Umfang den Eigentümern der durch diese erschlossenen Grundstücke auferlegt. Grundstück im 
Sinne dieser Satzung ist das Buchgrundstück im Sinne der Grundbuchordnung. Erschlossen ist ein Grundstück, wenn es rechtlich 
und tatsächlich eine Zufahrtsmöglichkeit für Fahrzeuge oder eine fußläufige Zugangsmöglichkeit zur Straße hat und dadurch eine 
innerhalb geschlossener Ortslage übliche und sinnvolle Grundstücksnutzung ermöglicht wird. Die Anlage mit dem 
Straßenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung; Straßenumbenennungen haben keinen Einfluss auf die Reinigungspflicht. 
(2) Die Übertragung der Reinigungspflicht auf die Anlieger erstreckt sich auf die an öffentliche Straßen grenzenden 
Grundstücksseiten bzw. Flächen. Sind die Anlieger beider Straßenseiten reinigungspflichtig, erstreckt sich die Reinigung jeweils 
bis zur Straßenmitte. 
 
(3) Besteht für das Grundstück ein Erbbaurecht oder ein Nutzungsrecht für die in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes 
genannten natürlichen oder juristischen Personen des privaten oder öffentlichen Rechts, so tritt an die Stelle des 
Grundstückseigentümers der Erbbauberechtigte oder der Nutzungsberechtigte. Bei ungeklärten Eigentumsverhältnissen nimmt 
derjenige die Pflichten des Eigentümers wahr, der die tatsächliche Sachherrschaft über das Grundstückausübt. 
 
(4) Eine zusätzliche Reinigung durch die Gemeinde Hoppegarten entbindet die Reinigungspflichtigen nicht von ihrer Pflicht.  
 

§ 4 
Art und Umfang der Reinigung 

(1) Die zu reinigenden öffentlichen Straßen sind in Reinigungsklassen eingeteilt.  
 
(2) Die Reinigung erfolgt in den Reinigungsklassen wie folgt: 
 
 Reinigungsklasse 1: Fahrbahnreinigung 14-tägig durch die Gemeinde, Geh- und Radwegreinigung durch die Anlieger, 
Laubentsorgung der Straßenbäume erfolgt durch die Gemeinde, Winterdienst auf Geh- und Radwegen durch die Gemeinde, 

Winterdienst auf der Fahrbahn erfolgt durch die Gemeinde. 
 
Reinigungsklasse 2: Fahrbahnreinigung monatlich durch die Gemeinde, Geh- und Radwegreinigung durch die Anlieger, 

Laubentsorgung der Straßenbäume erfolgt durch die Gemeinde, Winterdienst auf Geh- und Radwegen durch die Anlieger, 
Winterdienst auf der Fahrbahn erfolgt durch die Gemeinde  
 
Reinigungsklasse 3: Fahrbahn- und Gehwegreinigung durch die Anlieger, Laubentsorgung der Straßenbäume erfolgt durch die 

Gemeinde, Winterdienst auf Geh- und Radwegen durch die Anlieger, Winterdienst auf der Fahrbahn durch die Gemeinde, 
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(3) Die Reinigung ist nach Bedarf, jedoch mindestens einmal vierteljährlich durchzuführen. Zur Reinigung gehört die Beseitigung 
von Schmutz, Glas, Laub und sonstigen Verunreinigungen jeder Art sowie auf Gehwegen auch die Beseitigung von 
Pflanzenwuchs; dabei ist die Anwendung von Herbiziden nicht erlaubt. Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Kehricht 
und sonstiger Unrat sind nach Beendigung der Säuberung unverzüglich aus dem öffentlichen Straßenraum auf eigene Kosten zu 
entfernen; die Ablagerung von Kehricht und sonstigem Unrat in Straßenrinnen, Straßenabläufen und Gräben ist verboten. Zur 
Reinigung gehört auch die Beseitigung von Abfällen aus diesem Bereich; alle bei der Reinigung anfallenden Stoffe sind sofort zu 

entfernen oder einer Verwertungzuzuführen. 
 
(4) Anfallendes Laub von Bäumen im öffentlichen Straßenraum wird durch die Gemeinde entsorgt. Das Laub ist durch die Anlieger 
neben der Fahrbahn in Vorbereitung der Entsorgung abzulagern. Das Laub der Straßenbäume ist nicht an Bäumen und auf 
Fahrbahnen abzulagern. 
Laub von privaten Grundstücken darf nicht auf Gehwegen oder Straßen verbracht werden. 
 
(5) In der Zeit von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind ohne schuldhafte Verzögerung zu 
beseitigen. Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind am folgenden Tag werktags bis 07.00 Uhr, sonn- und 
feiertags bis 09.00 Uhr zu beseitigen. Schnee ist auf dem, an die Fahrbahn angrenzenden Teil des Gehweges oder – wo dies 
nicht möglich ist – auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass der Fußgänger- und Fahrradverkehr hierdurch nicht mehr als 
unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. Die Einläufe in den Entwässerungsanlagen und die Ober- bzw. Unterflurhydranten 

sind von Schnee und Eis freizuhalten. Schnee und Eis von den Grundstücken dürfen nicht auf dem Gehweg bzw.  die Fahrbahn 
geschafft werden. 
Der Winterdienst auf den Fahrbahnen richtet sich nach Art und Verkehrswichtigkeit der Straßen, in der Reihenfolge der 
Reinigungsklassen (1, 2, 3). 
 
(6) Bei Schnee und Eisglätte sind die öffentlichen Straßen und Verkehrsflächen zu bestreuen und vorher zu beräumen. Zur 
Beseitigung von Schnee und Eisglätte sind abstumpfende Mittel einzusetzen. Es ist verboten, Streumittel, welche die öffentliche 
Straße beschädigen, verschmutzen oder die Verkehrssicherheit gefährden, zu verwenden. Verbotene Streumittel sind Asche, 
Sägemehl, Hobelspäne sowie Kohlengrus und nicht zugelassene Salze. 
 
(7) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des Verursachers, außergewöhnliche Verunreinigungen 
unverzüglich zu beseitigen, bleibt unberührt. 
 

§ 5 
Drittbeauftragung 

Ist der Reinigungspflichtige nicht in der Lage, seine Pflichten persönlich zu erfüllen, so hat er einen geeigneten Dritten mit der 
Reinigung und dem Winterdienst zu beauftragen. 
 
 
 
 

§ 6 
Ersatzvornahme 

Kommt ein Reinigungspflichtiger seiner Reinigungspflicht bzw. seiner Pflicht zur Schnee- und Glättebeseitigung in dem 
festgeschriebenen Umfang nicht nach, so ist die Gemeinde Hoppegarten berechtigt, die Reinigung bzw. die Schnee- und 
Glättebeseitigung auf dessen Kosten durchzuführen. In gleicher Weise ist die Gemeinde Hoppegarten berechtigt, eine 
außergewöhnliche Verunreinigung auf Kosten des Verursachers zu beseitigen, wenn dieser entgegen § 4 Abs. 6 die 
außergewöhnliche Verunreinigung einer öffentlichen Straße nicht unverzüglich beseitigt. 
 

§ 7 
Benutzungsgebühren 

Die Gemeinde erhebt für die, von ihr durchgeführte Reinigung und Pflege der öffentlichen Wege und Plätze Gebühren nach der 
Reinigungsgebührensatzung. 
 

 
§ 8 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
 
1.) entgegen § 2 Abs. 2 u. 3 i. v. m. § 4 seinen Reinigungspflichten nicht nachkommt oder nicht satzungsgemäß reinigt, 
 
2.) entgegen § 2 Abs. 4 i. v. m. § 4 seinen Winterdienstpflichten nicht nachkommt oder nicht satzungsgemäß reinigt, 
 
3.) entgegen § 4 Abs. 3 Kehricht oder sonstigen Unrat in Straßenrinnen, Straßenabläufen und Gräben ablagert,  
 
4.) entgegen § 4 Abs. 6 Schnee und Eis von Grundstücken auf die Fahrbahn oder den Gehweg verbringt, 
 
5.) entgegen § 4 Abs. 7 verbotenes Streumittel einsetzt. 
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(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 können nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 19.2.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2353), mit einer 
Geldbuße von 5,00 € bis zu 1.000,00 € geahndet werden. 
 
(3) Zuständige Behörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr.1 OWiG ist der Bürgermeister der Gemeinde Hoppegarten.  

 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Hoppegarten, 30.07.19 
 
 
gez. Karsten Knobbe  
Bürgermeister 
 
 
 
 

Anlage 1 
 

Straßenreinigungsverzeichnis der Gemeinde Hoppegarten 
 

Ortsteil Dahlwitz – Hoppegarten 

 

Straße Reinigungsklasse 

Ahornstraße 2 

Alte Berliner Straße 2 

Alter Feldweg (ab Industriestr. befestigt) 2 

Alter Feldweg (ab Neuer Hönower Weg) 3 

Am Fließ 2 

Am Güterbahnhof 1 

Am Kleinbahnhof 1 

Am Sportplatz 2 

Am Winterquartier 3 

Annatalstraße*  2* 

An der Feuerwehr 2 

An der katholischen Kirche 2 

An der Trainierbahn 3 

An der Zoche 3 

Arndtstraße 2 

Bahnhofstraße 1 

Barnimer Straße 2 

Bergstraße 3 

Birkensteiner Straße 2 

Birkenweg 2 

Bollensdorfer Weg 2 

Bollensdorfer Weg (ab Nr. 37) 3 

Bredowstraße 2 

Buchenstraße 3 

Carenaallee 2 

Clubstraße 2 

Digitalstraße 1 

Edenweg 2 

Eichenstraße 3 

Einsiedlerweg 3 

Ernst-Wessel-Straße 2 

Erpestraße 3 

Farmersteg 2 

Fichtestraße (befestigt) 2 

Fichtestraße (unbefestigt) 3 

Friedhofstraße 2 

Flämingstraße*  2* 

Gartenweg 2 

Gewerbestraße 1 
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Goetheallee 2 

Handwerkerstraße 1 

Havellandstraße 3 

Hegelstraße 3 

Heidemühle 3 

Heidemühler Weg (befestigt) 2 

Heidemühler Weg (unbefestigt) 3 

H.-H.-Promenade (bis Berlin.) 1 

H.-H.-Promenade (bis An d. Trainierbahn) 3 

Höhenweg 3 

Hönower Weg 1 

Humboldtstraße 2 

Iffezheimer Ring 2 

Im Busch 2 

Im Grund 2 

Industriestraße 1 

Jahnstraße 2 

Kantstraße 2 

Karl-Marx-Straße (von Mahlsd. Allee bis H.-H.-Promenade) 2 

Karl-Marx-Straße (von H.-H.-Promenade bis Berlin) 3 

Karl-Weiß-Straße 2 

Kiefernallee (Reitweg) 3 

Kiefernstraße 3 

Kleiner Weg 3 

Kleiststraße 2 

Köpenicker Allee 1 

Köpenicker Straße 2 

Körnerstraße 3 

Lausitzstraße 2 

Lausitzstraße (Nr. 11 bis 20) 3 

Leibnizstraße 2 

Lindenallee 1 

Lindenallee (Nr.51b) 3 

Löcknitztalstraße 3 

Machnowstraße*  2* 

Magazinstraße  2 

Mahlsdorfer Allee (von Köp. Allee bis Landesgr. Berlin) 2 

Mahlsdorfer Allee (von Köp. Allee bis A. d. Trainierb.) 3 

Mahlsdorfer Weg 3 

Maurergasse 1 

Märkische Straße 2 

Meistergasse 1 

Mitschurinweg 3 

Mittelmarkstraße  2* 

Mittelstraße 2 

Mönchsheimer Weg 3 

Mühlenstraße 3 

Münchehofer Weg 1 

Neubauernweg (befestigt) 2 

Neubauernweg (unbefestigt) 3 

Neuer Hönower Weg (vom Bhf.Birkenst. bis Wiesenstr.) 1 

Nuthetalstraße 3 

Obere Bergstraße 2 

Obere Bergstraße (Nr.28 bis 42) 3 

Oderbruchstraße 2 

Prignitzstraße*  3* 

Poststraße 2 

Ravensteiner Promenade 3 

Rennbahnallee 1 

Robinienweg 3 

Roedernstraße 2 

Rudolf-Breitscheid-Straße 3 

Ruppinerstraße 3 

Scharnweberstraße 2 
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Schlaubetalstraße 3 

Schopenhauerstraße 2 

Schorfheider Straße  2* 

Spreewaldstraße 2 

Stichweg 3 

Straße des Friedens 2 

Technikerstraße 1 

Trainerweg 2 

Uckermarkstraße 2 

Virchowstraße 3 

von- Canstein-Straße 2 

Waldstraße 3 

Wiesenstraße 1 

Zimmermannsgasse 1 

 
 
 
Ortsteil Hönow 

 

Straße Reinigungsklasse 

Ahornweg 2 

Altlandsberger Chaussee 1 

Am Barschsee 2 

Am Berge 2 

Am Grünzug 1 

Am Haussee (ab Berliner Straße) 3 

Am Haussee (ab Eicher Weg) 3 

Am Kornfeld 2 

Am Lärchengrund 2 

Am Reiherhorst 2 

Am Retsee 3 

Am Schleipfuhl 3 

Amselweg 2 

Am Wall 2 

Am Weiher 2 

An der alten Gärtnerei 3 

An der Heide 2 

An der Herrenfurth 3 

Auf der Höhe 2 

Auf der Höhe (Nr. 62 bis 68) 3 

Augsburger Straße 2 

Bamberger Straße 1 

Bamberger Straße (von Berlin bis Brandenb. Straße) 2 

Berliner Straße 1 

Birkenstraße 2 

Bogenstraße 2 

Brandenburgische Straße 1 

Dachsbau 2 

Dahlienstraße 3 

Dorfstraße (Teil Landesstraße) 1 

Dorfstraße (Teil Gemeindestraße) 3 

Drosselgasse 2 

Ebereschenweg 2 

Eicher Weg 3 

Erikastraße 2 

Erpeweg 2 

Fichtengrund 3 

Finkensteg 2 

Freiburger Straße 2 

Fuchsbau 2 

Gartenstraße 2 

Gänseblümchenweg 2 

Ginsterstraße 3 

Grenzweg 3 
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Grüner Weg 3 

Hagebuttenweg 2 

Hildestraße 2 

Hoppegartener Straße 1 

Hoppegartener Straße (Nr. 52 bis 58 und 74 bis 84b) 3 

Iltisbau 2 

Jägergraben 2 

Kalkseestraße 2 

Karlsruher Straße 2 

Kaulsdorfer Straße 2 

Kiebitzgrund 2 

Kirschallee 3 

Kleeweg 2 

Krumme Straße 3 

Libellenstraße 2 

Lindenstraße 2 

Mahlsdorfer Straße 1 

Marderstraße 2 

Margaretenstraße 3 

Mehrower Straße 2 

Mistelweg 2 

Mühlenfließ 2 

Münchener Straße 2 

Neue Mehrower Straße 1 

Neuenhagener Chaussee 2 

Nürnberger Straße 2 

Nußbaumweg 2 

Parallelstraße 2 

Platanenstraße 2 

Rosenheimer Straße 2 

Rosenstraße 3 

Rotdornstraße 2 

Sanddornweg 2 

Schlehenweg 2 

Schulstraße 2 

Schwarzer Weg 2 

Seestraße 2 

Sophienstraße 3 

Sperlingsweg 2 

Stienitzstraße 1 

Stienitzstraße (von Brandenburg. Str. bis Jägergraben) 2 

Stöbberstraße 2 

Stuttgarter Straße 2 

Teichgraben 2 

Thälmannstraße 1 

Thälmannstraße (von Brandenburg. Str. bis Am Wall) 2 

Tübinger Straße 2 

Ulmenstraße 2 

Veilchenweg 2 

Verbindungsweg 2 

Verbindungsweg (zw. Karlsr. u. Stuttg. Str.) 2 

Waltraudstraße 2 

Weidenweg 2 

Weißdornweg 2 

Wernergraben 2 

Wildwechsel 2 

Wöhrdetalstraße 3 

Wuhleweg 2 

Zochestraße 2 
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 Ortsteil Münchehofe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung der Verbandsschau für die Gewässer 2. Ordnung 

Entsprechend § 6 der Verbandssatzung in der Fassung vom 19.12.2018 in Verbindung mit § 44 Wasserverbandsgesetz gibt der 
Wasser- und Bodenverband „Stöbber-Erpe“ hierdurch öffentlich bekannt, dass in der 
 

Gemeinde Hoppegarten 

 
am 19.09.2019, Uhrzeit: 9.00 Uhr 

 
Treffpunkt: Gemeindeverwaltung, Lindenallee 14, 15366 Hoppegarten 

 
die Verbandsschau an den Gewässern 2. Ordnung im Verbandsgebiet durchgeführt wird. 
 
Zu diesem Zweck haben Grundstückseigentümer oder Nutzer von Anliegergrundstücken an Gewässern 2. Ordnung nach § 26 
Abs. 1 sowie § 33 Abs. 1 Wasserverbandsgesetz den Schaubeauftragten des Verbandes Zutritt zu den Gewässern zu gewähren. 
 
Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass die Anliegergemeinden, die Eigentümer der zu schauenden Gewässer, die Anlieger, 
ggf. die Hinterlieger, die zur Benutzung berechtigten, die anerkannten Naturschutzverbände, die landwirtschaftliche und 
technische Fachbehörde sowie sonstige Beteiligte Gelegenheit zur Teilnahme und zur Äußerung haben. 
 
Einsichtnahme in die Liste des Schaubeauftragten sowie in die Liste der Verbandsgewässer ist in der Geschäftsstelle des 
Verbandes zu den Geschäftszeiten: 
Mo – Do 7.00 – 16.30 Uhr sowie Fr 7.00 – 12.15 Uhr bei Voranmeldung möglich. 
 
Anschrift der Geschäftsstelle:  Wasser- und Bodenverband „Stöbber-Erpe“ 
     Ernst-Thälmann-Str. 5 
     15345 Rehfelde 
 
 
Schaubeauftragter 

Andreas Mundt 
 
 
 

 

 

 

 

Straße Reinigungsklasse 

Am Anger 3 

Blumenstraße 2 

Feldweg 3 

Giebelweg 2 

Hauptstraße 2 

Kleine Mittelstraße 2 

Kirchblick 2 

Koloniestraße 2 

Mönchsheimer Weg 3 

Münchehofer Straße 1 

Münchehofer Straße (Nr. 51 bis 73) 3 

Münchehofer Weg 1 

Münchehofer Weg (Nr.1 bis 5) 2 

Neue Straße 2 

Pappelweg 3 

Schulplatz 2 

Triftstraße 2 
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